
 
 

Kein Schadensersatzanspruch eines Vermieters bei Auszug des Mieters im 

gerichtlichen Verfahren 

 

 

Der Mieter, der eine Eigenbedarfskündigung nicht akzeptiert und die 

Wohnung erst während eines laufenden Räumungsrechtsstreits an den 

Vermieter herausgibt, handelt nicht schuldhaft. 

Dem Vermieter steht in diesem Fall kein Schadensersatzanspruch wegen 

zusätzlicher Aufwendungen zu. 

Das entschied das Amtsgericht Bremen in einem Urteil vom 08. Januar 2021. 

 

 


